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Lfd. 
Nr. 

Schreiben von/ vom 
 

Anregung Abwägungsvorschlag berück-
sichtigt 

teilweise 
berück-
sichtigt 

nicht 
berück-
sichtigt 

Kenntnisnahme 

1. Privater Einwender 1 
20.08.2019 

Berichtet, dass der "Querpfad" eine kleine 
Straße sei und dass es keinen Fußweg 
gebe. Er fragt, ob sich an der Straße was 
ändern wird.  

Im weiteren Verfahren wird 
geprüft, ob ein Ausbau der 
Straße Querpfad erforderlich ist.  
 
Die Anregung wird teilweise 
berücksichtigt. 

 ●   

2. Privater Einwender 5 
20.08.2019 

Herr xxx regt weiter an die Straße 
„Querpfad" zu verbreitern. 

Im weiteren Verfahren wird 
geprüft, ob ein Ausbau der 
Straße Querpfad erforderlich ist.  
 
Die Anregung wird teilweise 
berücksichtigt.  

 ●   

 
Ahrens  
 
2. III, Herr Bosse, z.K. 
3. 60, Frau Rimka, z.K. 
4. z.d.A. 
 
 
 
 

 
 
 

ehrling
Textfeld
 Anlage 4: zur Vorlage Nr. B 19/0681 des StuV am 21.11.2019 Hier: Tabelle: Abwägungsvorschlag über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 28.10.2019




